
 

KURZ ERKLÄRT: Die Preisbremse Strom, Gas & Wärme 
 für Geschäftskunden mit Standardlastprofil 
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Die Bundesregierung hat die Einführung einer Strom-, Gas- & 

Wärmepreisbremse für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 

31.12.2023 beschlossen.  

 

Alle begünstigten Letztverbaucher:innen zahlen ab dem 1. Januar 2023 einen geringeren Ener-

giepreis. Sie werden entsprechend Ihres Verbrauches eingruppiert für die Begünstigung hinsicht-

lich des Energiepreisdeckels. 

 

  

Strom < 30.000 kWh 
Gas/Wärme < 1.5 Mio. kWh 

Preisdeckelung  
Brutto 

(einschließlich Netznutzungs-& Messstellen-
entgelten, sowie staatlich veranlassten Preis-
bestandteilen einschließlich USt). 

Strom > 30.000 kWh 
Gas/Wärme > 1.5 Mio. kWh 

Preisdeckelung 
Netto 

(vor Netznutzungs- & Messstellenentgelten, so-
wie staatlich veranlassten Preisbestandteilen) 

 

GAS 12,00 ct/kWh 7,00 ct/kWh 

STROM 40,00 ct/kWh 13,00 ct/kWh 

WÄRME 9,50 ct/kWh 7,50 ct/kWh 

 

 

Die Berechnung des Entlastungsbetrages durch die Preisbremsen entnehmen Sie den nachfol-

genden Beispielen. 

 

Erdgas < 1,5 Mio. kWh: 

 

 

 

 

Erdgas > 1,5 Mio. kWh: 
 

 

 

 

 

 

 

Jahresverbrauchs- 

prognose (09 2022) 

1.550.000 kWh 

 

(70%) 

0,7 
(8,50 ct/kWh – 7 ct/kWh) 

1,50 ct/kWh 

Entlastung 

16.275 €  

(1.480 €/Monat) 
X 

 

X 

 

= 

 

Jahresverbrauchs- 

prognose (09 2022) 

50.000 kWh 

 

(80%) 

0,8 

(13,23 ct/kWh – 12 ct/kWh) 

1,23 ct/kWh 

 

Entlastung 

492 €  

(45 €/Monat) 
X 

 

X 

 

= 
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Strom < 30.000 kWh: 

 

 

 

Strom > 30.000 kWh: 
 

 

 

Wärme < 1,5 Mio. kWh: 

 

 

 

Wärme > 1,5 Mio. kWh: 
 

 

 

Ab wann wird der Entlastungsbetrag berücksichtigt?  

Gesetzlich gelten die Energiepreisbremsen ab dem 1. Januar 2023. Wir arbeiten derzeit gemein-

sam mit unserem Softwarehaus mit Hochdruck daran, die Preisbremsen für die Medien Strom, 

Gas und Wärme in Ihren Verträgen umzusetzen. Umgehend erhalten Sie von uns Ihren Kun-

denbrief mit Ihrem neuen Abschlagsplan, der die durch die Bundesregierung beschlosse-

nen Preisbremsen berücksichtigt. 

Was muss ich als Kund:in der Stadtwerke tun?  

Zur Umsetzung benötigen wir Ihre Hilfe, denn das Gesetz sieht Mitwirkungspflichten für Sie als 

Letztverbraucher vor. Zu beachten ist, dass Letztverbraucher, deren Entlastungsbeträge an sämt-

lichen Netzentnahmestellen (inkl. der Entnahmestellen anderer Lieferanten) einen Betrag von 

150.000 Euro in einem Monat übersteigen werden, die Pflicht haben, uns im Rahmen einer so-

genannten Selbsterklärung bestimmte Angaben zu machen.  

Bitte teilen Sie uns den für Sie errechneten Höchstbetrag aller Entnahmestellen bis zum 

31.03.2023 mit. Das BMWK wird, nach eigener Aussage, in nachstehendem Portal und auf nach-

stehender Website Antragsformulare, Muster für die Selbsterklärung und FAQ's zur Verfügung 

stellen und diese laufend aktualisieren und Updates zur Verfügung stellen. 

  

Wir haben für Sie einen neuen Service zu den Energiepreisbremsen eingerichtet 

Auf der Startseite unserer Homepage steht Ihnen ab sofort ein neuer Bereich mit allgemeinen Informationen 

zu der Energiepreisbremse zur Verfügung. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Allgmeinen FAQs, 

die Geschäftskundenspezifischen FAQs u.a. zu den Höchstgrenzen und zur Selbsterklärung.  

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.bmwk.de/redaktion/DE/Downloads/F/faq-strompreisbremse.pdf 

 

Jahresverbrauchs- 

prognose (09 2022) 

1.550.000 kWh 

 

(70%) 

0,7 
(18 ct/kWh – 7,5 ct/kWh) 

10,50 ct/kWh 

Entlastung 

113.925 €  

(10.357 €/Monat) 
X 

 

X 

 

= 

 

Jahresverbrauchs- 

prognose (09 2022) 

80.000 kWh 

 

(80%) 

0,8 

(19 ct/kWh – 9,5 ct/kWh) 

9,5 ct/kWh 

Entlastung 

6.080 €  

(553 €/Monat) 
X 

 

X 

 

= 

 

Jahresverbrauchs- 

prognose 

70.000 kWh 

 

(70%) 

0,7 

(25 ct/kWh – 13 ct/kWh) 

12 ct/kWh 

Entlastung 

5.880 €  

(535 €/Monat) 
X 

 

X 

 

= 

 

Jahresverbrauchs- 

prognose 

20.000 kWh 

 

(80%) 

0,8 
(53,17 ct/kWh – 40 ct/kWh) 

13,17 ct/kWh 

Entlastung 

2.107,20 €  

(192 €/Monat) 
X 

 

X 

 

= 

 


